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Scan: AW: Ihr Antrag vom 25. Oktober 2020 - Festlegung der
nichtweisungsbefugnis des BASE an die Geschäftsstelle
Fachkonferenz Teilgebiet [#201655]
An InnererDienst BfE < @bfe.bund.de>  

Z 2 - 

---------- Ursprüngliche Nachricht ----------

Von:  <geschaeftsstelle@fachkonferenz.info>
An: info@bfe.bund.de
Cc: @bfe.bund.de
Datum: 11. Januar 2021 um 13:55
Betreff: Fwd: AW: Ihr Antrag vom 25. Oktober 2020 - Festlegung der nichtweisungsbefugnis des BASE an die
Geschäftsstelle Fachkonferenz Teilgebiet [#201655]

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese Email bitten wir ins BASE weiter zu leiten, die Geschäftsstelle der Fachkonferenz ist hier nicht der
richtige Ansprechpartner, sondern ausschließlich für organisatorische Fragen rund um die Fachkonferenz
selbst zuständig.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Geschäftsstelle Fachkonferenz Teilgebiete

c/o Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE)

11513 Berlin

Tel. +49 30 184321 

geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

www.endlagersuche-infoplattform.de/fachkonferenz

----- Weitergeleitete Nachricht von  <info@bfe.bund.de> -----
     Datum: Fri, 8 Jan 2021 06:07:40 +0100 (CET)
       Von:  <info@bfe.bund.de>
Antwort an:  <info@bfe.bund.de>
   Betreff: Fwd: AW: Ihr Antrag vom 25. Oktober 2020 - Festlegung der nichtweisungsbefugnis des BASE an die
Geschäftsstelle Fachkonferenz Teilgebiet [#201655]
        An: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

> ---------- Ursprüngliche Nachricht ----------
> Von: "Dr. Michael █████ [#201655]" < d.mehnert.rrf8dhubx9@fragdenstaat.de>
> An: poststelle@bfe.bund.de
> Datum: 7. Januar 2021 um 15:38
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> Betreff: AW: Ihr Antrag vom 25. Oktober 2020 - Festlegung der nichtweisungsbefugnis des BASE an die
Geschäftsstelle Fachkonferenz Teilgebiet [#201655]
>
> Sehr geehrte Damen und Herren,
>
> die Absage kommt reichlich spät. Ich bin extra nach Berlin gereist, um die Akteneinsicht vornehmen zu
können.
>
> Die neuen Regelungen zur Pandemieeindämmung sind noch nicht inkraft getreten und gelten für den von
Ihnen vorgeschlagenen Termin noch nicht.
>
> Auf welche Regelung beziehen Sie sich denn konkret?
>
> Bekomme ich die mir entstandenen Fahrtkosten zum von Ihnen genannten Termin erstattet, den Sie jetzt - 19
Stunden vorher - kurzfristigst abgesagt haben?
>
> Vielen Dank für die Aufklärung über die Gebührenordnung. Das versetzt mich zurück in das Jahr 1994, als
die Behörden den Vollzug des UIG mit massiven Gebührenvorderungen versucht haben auszuhebeln. Schon
damals bin ich dagegen vorgegangen.
>
> Vorsorglich reduziere ich meinen Antrag auf Akteneinsicht auf Akteneinsicht nach § 29
Verwaltungsverfahrensgesetz als Beteiligter im IFG-Verfahren.
>
> Hochachtungsvoll in Frust
██████████████
>
>
>
> Anfragenr: 201655
> Antwort an: █████████████████████████
> Laden Sie große Dateien zu dieser Anfrage hier hoch:
> https://fragdenstaat.de/anfrage/201655/upload/fa9d3a526adb8f8a35aa65e3f402d049c8246417/
>
> Postanschrift
██████████████
██████████
█████████
>
██
> Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden gg f.
im Auftrag der Antragstellenden auf dem Internet-Po rtal veröffentlicht.
> Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus notwendig wäre,
besuchen Sie:
> https://fragdenstaat.de/hilfe/fuer-behoerden/

----- Ende der weitergeleiteten Nachricht -----

Weitergeleitete Nachricht
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